Ausschreibung "Beschaffung von PC's und TFT-Bildschirmen“, 

Az.: 42875 KP II  Proj. 33 / PC I, II; 

hier: Ergänzende Angaben und Erläuterungen zu den Vergabeunterlagen
Stand: 09. März 2010 
nachfolgend überlassen wir Ihnen gemäß § 17 Nr. 6 VOL/A unsere einzelnen

Bewerbern auf nachstehende Anfragen erteilten Auskünfte:

Erteilte Auskünfte:

1. B Leistungsbeschreibung, Punkt 1:

Verstehen wir es richtig, dass die angebotenen Geräte (insbesondere

PC-Systeme) für den Dauerbetrieb (24Std.) geeignet sein müssen?

Antwort:

Insofern gilt B. Leistungsbeschreibung Nr. 1: Die Leistungen müssen für 

den Dauerbetrieb (24 Stunden von Montag bis Freitag - ohne Feiertage) 

geeignet sein. Dies ist für den ordnungsmäßigen Forschungs- und 

Lehrbetrieb der Fachbereiche unumgänglich.

2. B Leistungsbeschreibung, Punkt 12:

Verstehen wir es richtig, dass die Anlieferung frei Verwendungsstelle

erfolgen soll?

In diesem Zusammenhang bitten wir zu beantworten, ob die gelieferten

Geräte vor Ort aufgebaut und einer Funktionsprüfung am Arbeitsplatz 

unterzogen werden sollen?

Antwort:

Nach Ziff. 6. Lieferanschrift - Erfüllungsort ist die Lieferanschrift 

Kaiserslautern, Morlauterer Str. 31; dies wird ergänzt durch B. 

Leistungschreibung Ziff. 12. Lieferung (Anlieferung auf Kosten und 

Gefahr des Auftragnehmers lauf- und funktionsfähig entsprechend den 

konkreten Weisungen des Auftraggebers). 

Es handelt sich jeweils um einen 

zusammenliegenden Gebäudekomplex (A, B etc.). Das jeweilige Gebäude wird 

angegeben.

Aufbau und Funktionsprüfung vor Ort sind nicht Gegenstand des Auftrags. 
Auf C. Besondere Vertragsbedingungen Ziff. 9. (Ortsbesichtigung) wird 

Bezug genommen.

3. B Leistungsbeschreibung, Punkt 12:

Wie viele Ablieferstellen gibt es für diesen Auftrag konkret? Wie

erfolgt der Abruf:

Pro Lieferstelle mit unterschiedlichen Lieferdaten?

Gesamt mit einem Lieferdatum für alle Ablieferstellen?

Wie in dem Anschreiben Ziff. 7. Ausführungsfrist festgelegt ist, ist 

nach dem Zuschlag spätestens bis 30.7.2010 (fix und ohne Nachfrist), 

gegebenenfalls vorher nach Anforderung des Auftraggebers innerhalb von 

30 Kalendertagen (fix und bestimmt ohne Nachfrist) zu liefern. Die 

Zuschlagsfrist auf den Mittwoch, den 19.5.2010 festgelegt.

Wir haben 3 Anlieferungsstellen, da 3 Fachbereiche bedient werden:


- Standort Kaiserslautern-Kammgarn, Schönstraße 6 - FB Bauen und Gestalten

  50 Stück PC’s und TFT-Monitore

- Standort Kaiserslautern-Morlauterer Strasse 31 - FB Aangewandte 
  Ingenieurwissenschaften
  50 Stück PC’s und TFT-Monitore

- Standort Zweibrücken, Amerikastraße 1, Zweibrücken – FB Informatik und 
  Mikrosystemtechnik (IMST)
  44 Stück PC’s und TFT-Monitore

4. Zahlungsbedingungen / Zahlungsziel

Welches Zahlungsziel bzw. welche Zahlungsbedingungen werden von der FH

Kaiserslautern zugrundegelegt?

Antwort:

Maßgeblich sind die EVB-ITKauf -AGB und dort Ziff. "2 Vergütung

Der im Vertrag vereinbarte Gesamtpreis ist die Vergütung für alle 

vertraglichen Leistungen, soweit nichts anderes vereinbart ist. Die Vergütung wird unverzüglich fällig, nachdem geliefert oder geleistet 

wurde und dem Auftraggeber eine prüffähige Rechnung

zugegangen ist. Bei vereinbarten Teilleistungen gilt diese Regelung 

entsprechend."

Ergänzend gelten die §§ 14 ff VOL/B.3

5. B Leistungsbeschreibung, Punkt 4

a) Gehen wir davon aus, dass wenn kein Nachunternehmer vom Bieter

genutzt wird, eine entsprechende Erklärung nicht erforderlich ist?

b) Können wir davon ausgehen, dass mit der Herstellerliste eine

Aufstellung gemeint ist, die aufzeigt, welche Konfiguration über 

welchen Hersteller bezogen wird? Wenn nicht, bitten wir um kurze 

Erläuterung, welche Vorgehensweise hier von Ihrer Seite gewünscht wird.

Antwort:

a) Wenn kein Nachunternehmer eingesetzt ist, ist dies in der Liste nicht 

zu vermerken. Es kann aber der Vermerk angebracht werden: "keine 

Nachunternehmer".

b) Hinsichtlich der Hersteller oder der Zulieferanten sind diese und die 

jeweilige Leistung anzugeben. Die Leistungsangabe ist stichwortartig zu 

konkretisieren (vgl. B. II Leistungsbeschreibungen).

6. C Besondere Vertragsbedingungen, Punkt 10

Bitte führen Sie aus, hinsichtlich der Teststellung, wieviele Geräte

zur Teststellung über welchen Zeitraum von Ihnen angefordert werden?

Antwort:

Zur Teststellung sind jeweils zwei Geräte (2 PC entsprechend 

Konfiguration und 2 Bildschirme entsprechend Leistungsbeschreibung) nach 

Anforderung für allenfalls 10 Kalendertag zu überlassen. 

Teststellungen sind nur auf Anforderung vorzunehmen.

7. C Besondere Vertragsbedingungen, Punkt 3

Ist es zulässig, die geforderten Umsatzangaben für die letzten 3

abgeschlossenen Geschäftsjahre abzugeben, d.h. z.B. 2006, 2007 und 

2008, wenn das Geschäftsjahr 2009 zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe 

noch nicht abgeschlossen ist?

Antwort:

Die Umsatzzahlen für die abgeschlossenen Geschäftsjahre sind in jedem 

Fall anzugeben. Ist das Geschäftsjahr nicht abgeschlossen, reicht eine 

nachvollziehbare Schätzung des Umsatzes für das jeweilige Jahr aus. Es 

wurde bewusst auf das Merkmal "abgeschlossen" verzichtet. Auch § 7a Nr. 

3 Abs. 1 d), Abs. 2 a) VOL/A verzichtet auf das Merkmal "abgeschlossen" 

und verlangt nur den Umsatz, der auch auf einer nachvollziehbaren 

Schätzung basieren kann. Diese Angaben dienen unserer 

Ermessensentscheidung zur Eignung nach § 25 Nr. 2 I VOL/A.

8. B Leistungsbeschreibung, II. 3. PC-Konfiguration 2

Bei der unter dieser Konfiguration geforderten CPU, geben Sie an, dass

es sich um einen Doppelprozessor mit mind. 3.0 GHz Taktfrequenz, FSB 

1333 MHz, mind. 6MB L2 Cache handelt. Im Rahmen der derzeit 

stattfindenden technischen Innovation hat die neue Prozessorgeneration 

eine andere Architektur, die ein Mehr an Leistung gegenüber den 

„alten“ Prozessortechnologie, bei einem kleineren Cache ermöglicht. 

Hier bitten wir Sie freundlicherweise um Prüfung, ob Prozessoren 

dieser neusten Technologie angeboten werden dürfen, wenn Sie über die 

gleiche Leistung bei kleinerem Cache verfügen?

Antwort:

Wenn Sie kein Angebot entsprechend der Leistungsbeschreibung als 

Hauptangebot abgeben wollen, bleibt Ihnen die Möglichkeit nach B. 

Leistungsbeschreibung Ziff. 5., wonach Nebenangebote und 

Änderungsvorschläge zugelassen sind. Sie müssen allerdings dann auch 

einen geeigneten Nachweis erbringen. Hauptangebot und daneben Abgabe 

eines Nebenangebots sind selbstverständlich zulässig.

9. Seite 11 - Was ist mit der CS-Kennung gemeint, handelt es sich

 evtl. um einen Schreibfehler und es müßte stattdessen GS heissen ?

 *B. Leistungsbeschreibung*

          *I. Anforderungen an die Leistungen*

*1. Maßgeblichkeit der Leistungsbeschreibungen*

Sämtliche Leistungen sind entsprechend der Leistungsbeschreibung

einschließlich des für den uneingeschränkten Betrieb erforderlichen 

üblichen Zubehörs zu erbringen. Alle Leistungen müssen den 

gesetzlichen Bestimmungen, technischen Normen entsprechen sowie mit 

den vorgeschriebenen Prüf- und Kennzeichen etc. versehen sein (CE, 

**CS**-Kennung etc.). Die Leistungen müssen für den Dauerbetrieb (24 

Stunden von Montag bis Freitag – ohne Feiertage -) geeignet sein.

Antwort: Es muß GS-Kennung und nicht CS-Kennung lauten. Es handelt

sich um einen Schreibfehler.

10. Seite 17ff - Im Rahmen der Ausschreibung sollen PC-Komplett-Systeme

und Monitore beschafft werden.

Frage 1. Welchen Grund hat es, dass in den Preistabellen bei den PC´s

Einzel-Komponenten preislich dargestellt werden sollen ?

Frage 2. Ist eine fiktive Aufteilung des Gesamtpreises vorzunehmen,

wenn über den Hersteller nur der Komplettpreis je Gerät benannt wird ?

Antwort zu Frage 1.:

Die Preise für die Einzelkomponenten sind vorgesehen worden, um 

Nachbestellungen bzw. Ersatzteile entsprechend ordern zu können. Antwort zu Frage zu Frage 2.: Hersteller geben nach unseren Erfahrungen auch die Einzelpreise für die PC-Komponenten an. Sind vom Hersteller Einzelpreise nicht erhältlich, so sind die Einzellpreisangaben durch den Bieter entsprechend eigener Kalkulation anzugeben.

11. 1. B. Leistungsbeschreibung Punkt 4. Komponentenidentität und uneingeschränkte Einsetzbarkeit. 

Gefordert wird für die jeweiligen Geräte, dass sämtliche Komponenten das gleiche Modell und den identischen Release-Stand haben. Da die Hersteller heute mindestens zwei verschiedene Zulieferer für die Standardkomponenten haben um den Supply abzusichern, ist dieses aus wirtschaftlichen Gründen nicht machbar. Ich bitte um Änderung des Passus in: Sämtliche Komponenten müssen für die jeweiligen Geräte mit einem identischen Image einsetzbar sein. Dieses beinhaltet identische Treiber.

Antwort:

Gefordert wird für die jeweiligen Geräte, daß sämtliche Komponenten für die jeweiligen Geräte mit einem identischen Image einsetzbar sein müssen. Dieses beinhaltet identische Treiber.

12. In den Preistabellen ist der letzte Punkt jeweils: Gesamtpreis

zuzüglich gesetzliche MwSt.

Muss es hier nicht heißen: Gesamtpreis inklusive gesetzliche MwSt.?

Antwort:
Der Klarheit halber weisen wir darauf hin, dass in dem anzugebenden Gesamtpreis die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten sein muss.

13. Bei den TFTs ist zwingend eine Auflösung von 1920 zu 1200 gefordert. Gleichzeitig soll alternativ eine Bildschirmverhältnis von 16 zu 9 oder 16 zu 10 angeboten werden. Die geforderte Auflösung ist jedoch technisch nur bei einem Bildschirmverhältnis von 16 zu 10 möglich. 

Antwort:

Bei den TFT-Monitoren wird auf die Anforderung nach einer alternativen 16:9-Auflösung verzichtet.

14. Sie fordern bei den Komponenten unserer Systeme eine Nachkaufmöglich-keit von Ersatzteilen von einem Preis der höchstens um 20% höher als der

heutige Preis liegen darf und das über 5 Jahre lang.

Diese Forderung werden wenige Hersteller halten können, da deren

Hardware-Preise an den Dollar gekoppelt sind und sehr stark schwanken

können.

Antwort:

Nach B. Leistungsbeschreibung I. Ziff. 13 sowie C. Besondere Vertragsbedingungen Ziff. 7 der Vergabeunterlagen ist zugunsten der Auftragnehmer ein Preisvorbehalt wie folgt vorgesehen: 

7. Preisvorbehalt

Der Auftragnehmer kann erstmals nach zwei Jahren verlangen, dass die Vertragsparteien über die Preise der Ersatzteile und des Stundenlohns verhandeln. Voraussetzung hierfür ist, dass sich der Aufwand bzw. die Kosten für Ersatzteile und Stundenlöhne konkret nachweisbar erhöht haben. Eine erste Erhöhung ist nach Mitteilung der konkreten Gründe nur bis 5 % des jeweils betroffenen Preises zulässig. Sie tritt erst drei Monate nach Einigung der Parteien in Kraft. Eine zweite weitere Erhöhung ist wiederum erst nach Ablauf eines Jahres nach der ersten Erhöhung unter den vorher angeführten Voraussetzungen zulässig. 
Wir weisen darauf hin, dass diese Frage mit der Möglichkeit der Option nach C. Besondere Vertragsbedingungen Ziff. 8. nichts zu tun hat. Hierfür gilt die nachfolgende Regelung. 

„8. Option
Dem Auftraggeber steht eine Option für weitere Lieferungen in Höhe von 20 % der Vertragsgegenstände vor. Die Option kann der Auftraggeber innerhalb von zwei Jahren nach Ablieferung der in diesem Vertrag angeführten Leistungen nutzen. Macht der Auftrageber von der Option Gebrauch, so hat der Auftragnehmer die betroffenen Gegenstände innerhalb einer Frist von 30 Kalendertagen ohne Mahnung und Nachfrist zu liefern. Können die vertraglich vereinbarten Gegenstände nachweisbar nicht mehr geliefert werden (z. B. Produktionseinstellung bzw. -änderung), so hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber Ersatzgegenstände unter angemessener Berücksichtigung der Vertragspreise verbindlich anzubieten. Der Auftraggeber kann von diesem Angebot Gebrauch machen.“

Insofern besteht infolge der lediglich zweijährigen Bindung kein Preisvorbehalt. 

15. Frage: Ist bei o.g. Ausschreibung Lieferung, Installation oder Service 
zu leisten?
Antwort:
In Ziff. 3 des EVB-IT-Kaufscheins wird auf B.Leistungsbeschreibung 
verwiesen. Nach B.12. Leistungsbeschreibung sind die Leistungen lauf- 
und funktionsfähig entsprechend den konkreten Anweisungen des 
Auftraggebers (Gebäude, Räume, Stockwerk, Zeitpunkt etc.) auf Kosten und 
Gefahr des Auftragnehmers anzuliefern. In C. Besondere 
Vertrasgsbedingungen Ziff. 11. sind die Fragen des Erfüllungsortes, der 
Anlieferung, Gefahrtragung und Entfernung der Verpackungen geregelt. 
Abgesehen von der Mängelhaftung (B. Leistungsbeschreibung Ziff. 8) sind 
weitere ausdrückliche geregelte Pflichten nicht ersichtlich.
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Auskunft allen bisherigen und 

noch abrufenden Bewerbern mitgeteilt wird (§ 17 Nr. 6 II VOL/A).
